Öffentliche 

Bekanntmachung

1. Änderung des Bebauungsplanes „Wolfsbaum-Gewerbe-Erweiterung – 1. Änderung“

2. Erlass von örtlichen Bauvorschriften im Geltungsbereich der Bebauungsplanes „Wolfsbaum-Gewerbe-Erweiterung – 1. Änderung“

Gemarkung Göbrichen

Der Gemeinderat der Gemeinde Neulingen hat am 25.11.2009 in öffentlicher Sitzung beschlossen, den Bebauungsplan „Wolfsbaum-Gewerbe-Erweiterung – 1. Änderung“ gemäß § 1 Abs. 8 BauGB i.V.m. § 2 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) vom 23.09.2004 mit den jeweiligen Änderungen zu ändern sowie für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Wolfsbaum-Gewerbe-Erweiterung - 1. Änderung“  örtliche Bauvorschriften gemäß § 74 Lan​desbauordnung (LBO) vom 08.08.1995 mit den jeweiligen Änderungen zu erlassen. 

Für den Planbereich ist das Plankonzept vom 25.11.2009 maßgebend. Er ergibt sich aus folgendem Kartenausschnitt.
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Ziele und Zwecke der Planung:

Mit der Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes bzw. dem Erlass von örtlichen Bauvorschriften sollen u.a. die bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Voraussetzungen zur Erweiterung sowie zur besseren Ausnutzbarkeit der Grundstücke ortsansässiger Betriebe geschaffen werden. Des Weiteren soll durch die Festsetzung von Schallleistungspegeln einerseits der Schallschutz in den Nachbargebieten sichergestellt und andererseits erreicht werden, dass die Betriebe in einem Umfang emittieren dürfen, der in Abhängigkeit von ihrer Grundstücksgröße steht.
Neulingen, den 26.11.2009
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Michael Schmidt

Bürgermeister

